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VorBeMerkunG

Beim Studium der institutionellen Konstruktionen, unter deren Ägide die 
Menschheit sich reproduziert, begegnet man unausweichlich der Frage 
des Abgrunds. Ich verstehe darunter die Tragödie, in die sich die Men-
schenwesen verstricken, wenn die untersagte grenze überschritten wird, 
jene grenze, die von den beiden in hohem grad juridischen Begriffen des 
Inzests und des Mordes markiert wird.

Was fangen wir an mit diesen Fällen? Mit einem Fall wie demjenigen 
Denis Lorties? Jeder, der auf seinem Weg bis an die Abgründe des eigenen 
Schicksals gegangen ist, wird sich vor dem Fluch und dem gerede des 
Managements hüten. er weiß, dass die Vorstellung des Abgrunds eine der 
Stützen des Verbots ist.

Nach der entzauberung der antiken Mythologien, nach der entmy-
thologisierung der aus dem Christentum hervorgegangenen religionen 
bleibt den Subjekten der okzidentalen Kultur nur die Quelle des moder-
nen Denkens, um diese Schicht des Tragischen in den Blick zu bekom-
men. Zum einen geht es um die Frage nach der Logik des Verbots, zum 
anderen um den Versuch, die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen 
daraus zu ziehen.

Ist es heute notwendig, dass der Bezug der normativen einrichtun-
gen zur Tragödie nur noch vorstellbar wird, wenn die Tragödie sich tat-
sächlich abspielt? Die Zeit, scheint mir, drängt. Wie begegnen wir heu-
te der Notwendigkeit, das menschliche Schauspiel des Inzests und des 
Mordes in Worte zu fassen, um ihre realisierung im Alltag zu vereiteln? 
Wie kommen wir ihr nach? Ihr begegnen, ihr nachkommen, das heißt 
nichts geringeres, als in einer gesellschaft das Prinzip der Vernunft und 
des grundes zu stiften, an das die gesetze gebunden sind.

Die Humanisierung der kommenden generationen stellt uns also vor 
drei gewichtige Probleme: erstens gesetze mit Sinn herzustellen, zweitens 
die Interpreten vor der Heimsuchung durch das Management zu bewah-
ren und drittens aus der rechtspraxis, wo der Kriminelle unserer Zeit 
auftaucht, eine hilfreiche Hand im Dienst des Vernunftprinzips zu ma-
chen. Die Aufgabe ist nicht aussichtslos, vorausgesetzt man untersucht 
das Verbot mit dem rechten Maßstab.
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Der rechte Maßstab ist nichts anderes als die Verfassung des glaubens 
an den Vater in einer gesellschaft. Wir haben Folgendes zu begreifen: Das 
untersagte und das Verbot sind vor allem ein Problem der Wahrheit – der 
Wahrheit der Differenzierung der Menschen. genau darin besteht der 
Sinn des Vateramtes, das unauflösbar mit dem Vernunftprinzip verbun-
den ist und dessen juridische Übersetzung es letztlich ist. Jeder Vatermord 
enthüllt es: Der Mörder attackiert die Konstruktion der Vernunft. 

Das zeitgenössische Denken stößt sich am schlechten gebrauch der 
Wörter und an der Bigotterie, die das Thema des Vaters so oft umhüllt. 
entweder ist es überladen mit historischem Lametta, oder man verwech-
selt es mit der »Familienpolizei«. Was wir kaum wahrnehmen, ist die Me-
tamorphose der Idee, die sich durch die größer gewordene Flexibilität der 
elterlichen rollenaufteilung, durch die weitgehende Abschaffung des un-
terschieds von Öffentlichkeit und Privatheit und durch die Heraufkunft 
neuer »väterlicher« Beziehungsgeflechte unter unseren Augen vollzieht. 
Will man die Veränderungen begreifen, dann ist eine Klärung dessen, 
was mit dem Verbot und dem untersagten auf dem Spiel steht, unum-
gänglich: die Vorstellung des Inzests und des Mordes im Schicksal eines 
jeden Menschen. Deswegen bedarf auch die industrielle Kultur, will sie 
sich nicht selbst über eine moderne Handhabung der gesetze täuschen, 
einer Kasuistik des Vatermords.
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ProLoG

Am 8. Mai 1984 drang ein junger gefreiter der kanadischen Armee in 
die Nationalversammlung von Québec ein. er wollte die regierung töten. 
Denis Lortie stürmte durch die gänge des Parlamentsgebäudes, schoss mit 
einer automatischen Handfeuerwaffe um sich und gelangte nach kurzer 
Zeit in den Sitzungssaal des Parlaments. Womit er nicht gerechnet hatte: 
Der Saal war leer, die Nationalversammlung tagte nicht. Denis Lortie 
setzte sich auf den Platz des Präsidenten, Verhandlungen begannen, man 
versuchte, ihn zu entwaffnen. Schließlich gab Lortie auf. er hatte drei 
Menschen getötet und acht verletzt.

Diese Lektionen VIII über ein Verbrechen, das in der amerikani-
schen Öffentlichkeit großes Aufsehen erregte und das juristisch noch 
nicht abgeschlossen ist, haben einen rahmen. Ich will ihn kurz skizzie-
ren. Die vorliegende Studie ist Teil meiner Lektionen, deren allgemeines 
Thema die industrielle Dogmatik ist. eine Tragödie wie der Fall Lortie 
stellt uns einmal mehr vor die großen klassischen Probleme der Macht 
und der gesetze (wozu dienen die juridischen Techniken, warum gibt es 
gesetze?). Sie beleuchtet einige unserer augenblicklichen unsicherheiten, 
was das Verhältnis von recht und Psychiatrie anbelangt. Nicht zuletzt 
aber zeigt sie, dass eine moderne gesellschaft, angenommen, sie verzich-
tet auf jede Demagogie, den erfolgreichen Versuch unternehmen kann, 
der verhaltens psychologisch betriebenen enthumanisierung zu entgehen.

Mein Kommentar wird von einer grundsätzlichen Fragestellung gelei-
tet: Inwiefern ist der Mord ein spezifisch menschliches Tun? Die prozedu-
ralen einrichtungen und das Prinzip des Strafrechts setzen eine Banalität 
ins Werk, hinter der die Logik Zuflucht findet: ein Mord erfordert stets, 
dass jemand antwortet, dass jemand dafür verantwortlich ist – das Subjekt 
oder, sofern es fehlt, eine Instanz, die es von der Verantwortung entbindet. 
Was heißt hier dem Mord antworten, sich verantworten müssen? eine der-
artige Frage ist angesichts der angeblich wissenschaftlichen Methoden der 
gegenwärtigen Kriminologie, die von den Idealen der sozialen Versuchs-
programme beherrscht wird, zum Aussterben verurteilt. Diesseits aller vor-
schnellen Antworten müssen wir erneut das Tötungsverbot in der Mensch-
heit bedenken, das heißt, wir müssen wieder an das anknüpfen, was dieses 
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Verbot begründet: an die Vorstellung des Vaters, die sich im Zentrum der 
gesetzlichen einrichtungen der gesellschaft befindet.

Jede einigermaßen gründliche reflexion über das, was das Leben in 
der sprechenden Spezies am Leben erhält, über die institutionellen ein-
richtungen also, stößt unweigerlich auf die Frage des Mordes, oder genau-
er: auf die Frage nach der Verbindung zwischen dem Mord und der Vor-
stellung des Vaters. Der Fall Lortie rückt diese Verbindung auf tragische 
Weise ins Licht: Kein menschliches Wesen kann um Willen seiner eigenen 
Menschlichkeit auf die Fundamente der Menschlichkeit verzichten, was 
auch immer der Preis für ihn oder die anderen dabei sein mag. Das ist die 
Lehre, die der Mord uns erteilt. Ich werde lange und ausführlich darauf zu 
sprechen kommen und noch einmal der berühmt-berüchtigten, freilich sehr 
unverstandenen freudschen Problematik des Vatermords nachgehen.

Mit diesem neuen Buch, das sich auf jenem neuralgischen gebiet be-
wegt, wo die Zukunft der normativen Ausgewogenheit in der okzidenta-
len Kultur westeuropäischer Tradition auf dem Spiel steht, hoffe ich, mei-
ne Arbeit weiter voranbringen zu können. Ihr Anliegen hat ein englischer 
rezensent wie folgt umschrieben: es geht darum, in dieser Kultur die 
Möglichkeit zu schaffen, die Kunst der gesetzgebung erneut zu schreiben 
(the possibility of re-writing the legal arts).

In meiner Falldarstellung habe ich die juristischen elemente auf ein 
äußerstes Minimum reduziert. Auf bestimmte Zeugenaussagen aus der 
Verhandlung, die zum Schutz der Privatsphäre der Familie Lortie unter 
Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht worden sind, habe ich ebenfalls 
verzichtet. Ich halte mich ausschließlich an die öffentlichen Aussagen und 
Diskussionen. Dabei stütze ich mich vor allem auf ein Dokument der Ver-
teidigung, das an die Berufungsinstanz gerichtet war (ein unveröffentlich-
tes technisches Schriftstück, das ich wie ein Archivdokument unter dem 
Titel Berufungsbegründung zitiere), und auf die Presseberichte zum Pro-
zess. Das vorliegende Buch ist Teil meiner Arbeit an der Ecole pratique 
des hautes études und meiner rechtshistorischen Lehre an der universität 
Paris I. Den Vorlesungsstil und manche pädagogischen redewendungen 
habe ich zum Teil unverändert beibehalten. Das Buch trägt darüber hin-
aus die Spuren von gelehrsamkeit, ohne die man die brisantesten Fragen 
der gegenwart kaum von grund auf angehen könnte.

Den Opfern der Tragödie und ihren Familien gilt mein Andenken 
und mein Mitgefühl. Diese Lektionen sprechen es ihnen auf ihre Weise 
aus. Nicht zuletzt denke ich an Denis Lortie. er kennt den Sinn meines 
Kommentars, den sein Drama veranlasst hat.




